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TEIL B - TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Art der baulichen Nutzung
Allgemeine Wohngebiete
In den allgemeinen Wohngebieten sind die folgenden ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen unzulässig: Tankstellen,  Gartenbaubetriebe. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 
BauNVO und § 1 Abs. 6 BauNVO)

Sondergebiete, die der Erholung dienen - Wochenendhausgebiete
In den Wochenendhausgebieten sind nur Wochenendhäuser für den zeitlich 
begrenzenden Erholungsaufenthalt zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 10 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung
Zulässige Grundfläche von Wochenendhäusern
In den Wochenenhausgebieten darf die zulässige Grundfläche der Wochenendhäuser 
80 qm einschließlich Terrassen nicht überschreiten. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO)

Höhe baulicher Anlagen
Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen beziehen sich auf den der jeweiligen 
baulichen Anlage nächstgelegenen Höhenbezugspunkt in der Planzeichnung. 
Die Überschreitung der festgesetzten maximalen Oberkante baulicher Anlagen durch 
technische Aufbauten (wie Schornsteine, Lüftungsanlagen, Antennenanlagen, 
PV-Anlagen) ist bis zu einer Höhe von 1,5 m zulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 Abs. 1 Nr. 4 und § 18  Abs. 1 BauNVO)

3. Zahl der Wohnungen je Wohngebäude
In den allgemeinen Wohngebieten sind höchstens 2 Wohnungen je Wohngebäude 
zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauNVO)

4. Verkehrsflächen
Die Einteilung von Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand des 
Bebauungsplanes. (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Bauliche Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien
Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind die Dachflächen der Hauptgebäude zu 
mindestens 40 % mit Anlagen für die Sonnenenergienutzung zu versehen. Darüber 
hinaus sind bei der Errichtung von Gebäuden bauliche Maßnahmen wie 
Leitungsstränge, Schächte und statische Aufwendungen im Dachbereich für den 
Einsatz erneuerbarer Energien (Solarenergie, Wämepumpen) vorzusehen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

6. Grünordnerische Festsetzungen
M 1 - Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur 
und Landschaft
Minimierung der Versiegelung: PKW-Stellplätze, Zufahrten und Wegeverbindungen 
sind unversiegelt und wasser- und luftdurchlässig herzustellen. Kies- und 
Schottergärten sind unzulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

M 2 - Erhalt von Bäumen
Die im Plan als zu erhalten dargestellten Bäume innerhalb des bestehenden 
Plangebietes sind zu erhalten und zu pflegen. Bei Abgang von Bäumen ist ein Baum 
gemäß Pflanzliste in der Qualität Hochstamm 3xv 14/16 zu pflanzen.
(§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

M 3 - Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Bei Verlust von Bäumen von 60 bis 100 cm Stammumfang, gemessen in 130 cm Höhe 
ab Stammfuß, ist je Baum ein Ersatzbaum gemäß Pflanzliste in der Baumschulqualität 
12 bis 14 cm Stammumfang zu pflanzen. Darüber hinaus ist bei Bäumen über 100 cm 
Stammumfang, gemessen in 130 cm Höhe ab Stammfuß, pro angefangene 40 cm 
Stammumfang ein weiterer Ersatzbaum gemäß Pflanzliste in der Baumschulqualität 12 
bis 14 cm Stammumfang zu pflanzen. Eingriffe in den Baumbestand sind innerhalb 
eines Jahres durch Neupflanzung auszugleichen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Pflanzliste
Bergahorn (Acer pseudoplatanus) • Feldahorn (Acer campestre) • Spitzahorn (Acer 
platanoides) • Moorbirke (Betula pubescens) • Sandbirke (Betula pendula) • Rotbuche 
(Fagus sylvatica) • Eberesche (Sorbus aucuparia) • Stieleiche (Quercus robur) • 
Traubeneiche (Quercus petraea) • Elsbeere (Sorbus torminalis) • Esche (Fraxiunus 
excelsior) • Hainbuche (Carpinus betulus) • Kiefer (Pinus sylvestris) • Schwarzpappel 
(Populus nigra) • Zitterpappel (Populus tremula) • Sommerlinde (Tilia platyphyllos) • 
Winterlinde (Tilia cordata) • Bastardulme (Ulmus x hollandica) • Bergulme (Ulmus 
glabra) • Feldulme (Ulmus minor) • Flatterulme (Ulmus laevis) • Schwarzerle (Alnus 
glutinosa) • Bruchweide (Salix fragilis) • Salweide (Salix caprea) • Silberweide (Salix 
alba)
Nichtheimische Bäume zusätzlich für Siedlungsbereiche:
Baumhasel (Corylus colurna) • Eibe (Taxus baccata) • Ess-Kastanie (Castanea sativa) 
• Mehlbeere (Sorbus aria) • Platane (Platanus acerifolia) • Robinie (Robinia 
pseudoacacia) • Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) •  Roteiche (Quercus rubra) 
• Speierling (Sorbus domestica)
Sträucher: Besenginster  (Cytisus scoparius) • Faulbaum (Frangula alnus) • 
Haselnuss (Corylus avellana) • Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) • 
Purgier-Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) • Filzrose (Rosa tomentosa agg.) • 
Heckenrose (Rosa corymbifera) • Hundsrose (Rosa canina) • Rote Heckenkirsche 
(Lonicera xylosteum) • Roter Hartriegel (Cornus sanguinea) • Schlehe (Prunus 
spinosa) • Schneeball (Viburnum opulus) • Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) • 
Traubenkirsche (Prunus padus) • Grauweide (Salix cinerea) • Korbweide (Salix 
viminalis) • Lorbeerweide (Salix pentandra) • Ohrweide (Salix aurita) • Weißdorn 
(Artengr.) (Crataegus monogyna agg.)

7. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften (§9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 BbgBO)

Dachform: Im geamten Plangebiet sind Flachdächer, d.h. Dächer mit einer 
Dachneidung von weniger als 10%, unzulässig. Die Festsetzungen zur Dachform 
gelten nicht für Dachaufbauten, Garagen und Nebenanlagen sowie Vorbauten.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
Stellplatzsatzung
Es gilt die Satzung der Gemeinde Schwielowsee über die Herstellung notwendiger 
Stellplätze vom 16.12.2016, rechtswirksam bekanntgemacht am 25.01.2017, in der 
jeweils gültigen Fassung.

Erschließungsbeitragssatzung
Es gilt die Satzung zur Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Gemeinde 
Schwielowsee vom 28.01.2004 rechtswirksam bekanntgemacht am 18.02.2004, in der 
jeweils gültigen Fassung.
Baumschutzsatzung
Es gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde Schwielowsee vom 28.09.2023 
rechtswirksam bekanntgemacht am 29.11.2023, in der jeweils gültigen Fassung.
Trinkwasserschutz
Das Plangebiet liegt teilweise im Wasserschutzgebiet Ferch der Zone III (Ferch ID 
7398).
Es gilt die Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk 
Ferch vom 7. Dezember 2012, in der jeweils gültigen Fassung.
Versickerung von Niederschlagswasser
Auf den Baugrundstücken anfallendes Niederschlagswasser ist auf dem jeweiligen 
Grundstück zu versickern. Es gilt die Verordnung über die erlaubnisfreie Einleitung von 
Niederschlagswasser in das Grundwasser durch schadlose Versickerung 
(Versickerungsfreistellungsverordnung - BbgVersFreiV) vom 25. April 2019.

HINWEISE OHNE NORMCHARAKTER
Denkmalschutz
Sollten bei Erdarbeiten unvermutet Bodendenkmale (z.B. Scherben, Knochen, Stein- 
und Metallgegenstände, Steinsetzungen, Holz, Verfärbungen) entdeckt werden, sind 
diese unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Brandenburgischen 
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Museum anzuzeigen (§ 11 Abs. 3 
BbgDSchG). Die aufgefundenen Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind 
mindestens bis zum Ablauf einer Woche nach Anzeige, auf Verlangen der 
Denkmalschutzbehörde ggf. auch darüber hinaus, in unverändertem Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen (§ 11 
Abs. 3 BbgDSchG).  Funde sind dem Brandenburgischen Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum zu übergeben (§11 Abs. 3 
BbgDSchG).

Besonderer Artenschutz
Wird bei Fertigstellung des Gutachtens ergänzt.
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VERFAHRENSVERMERKE
Aufstellungsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schwielowsee hat am 02.07.2025 in 
öffentlicher Sitzung die Aufstellung des Bebauungsplans „Alfred-Pfitzner-Weg“ 
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist  durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die 
Gemeinde Schwielowsee Nr. ......................... vom ......................... bekannt gemacht 
worden.

Schwielowsee, den

Die Bürgermeisterin Siegel

Auslegung
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ist mit den Angaben und 
Hinweisen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsätze 1 und 2 BauGB durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt für die Gemeinde Schwielowsee ......................... vom ......................... 
bekannt gemacht worden. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung von 
......................... sowie die Begründung haben in der Zeit vom ......................... bis 
einschließlich ......................... in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde 
Schwielowsee während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegen.

Schwielowsee, den

Die Bürgermeisterin Siegel

Satzung
Die Gemeindevertretung hat den Bebauungsplan „Alfred-Pfitzner-Weg“ am 
......................... als Satzung beschlossen und die Begründung zum Bebauungsplan 
gebilligt.

Schwielowsee, den

Die Bürgermeisterin Siegel

Ausfertigung
Die Satzung des Bebauungsplans „Alfred-Pfitzner-Weg“wird hiermit ausgefertigt.

Schwielowsee, den

Die Bürgermeisterin Siegel

Katasterbestätigung
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand 
vom 29.07.2025 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, 
Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten 
Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen 
in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

Ort, Datum 

Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan sowie die Stelle, bei der der Plan auf 
Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung im Amtsblatt für die 
Gemeinde Schwielowsee Nr. ....... vom ......................... bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften, von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach §§ 
214 f. BauGB und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist am ......................... in Kraft getreten.

Schwielowsee, den

Die Bürgermeisterin Siegel
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